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Begründung zur 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Parchim  

 
Teil I 

 
Grundlagen der Planung: 
 
Folgende Gesetze bilden die Grundlage für die 14. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Parchim: 
 

 das Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023  
(BGBl. I Nr. 6) 

 

 die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  sowie 

 

 die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

 

Der Änderungsbereich der 14. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Parchim befindet sich in der ehemaligen Gemeinde Damm, die ein Ortsteil der Stadt 
Parchim ist und umfasst eine Fläche von ca. 104,5 ha nördlich der Ortslage Möderitz 
und beidseitig der Kreisstraße K 120.   
 
Die 14. Änderung des Flächennutzungsplanes steht im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 53 „Sondergebiet Photovoltaik- Energiepark 
Möderitz“.  
Planungsziel des B-Planes ist, auf den Grundstücken des Änderungsbereiches des 
FNP die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um diese Flächen zur 
Erzeugung regenerativer Energien zu nutzen.  
 
Die Errichtung der Solaranlage ist von wirtschaftlicher Bedeutung für die Stadt Parchim 
und unterstützt die Energiepolitik des Landes zur Förderung erneuerbarer Energien. 
Hauptverursacher des Klimawandels ist der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) durch die 
Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Energiegewinnung. Eine Photovoltaikanlage dient 
der Umwandlung der Sonnenenergie in elektrische Energie. Die Stromerzeugung 
erfolgt emissionsfrei. Daher ist die Nutzung der Sonnenenergie eine 
zukunftsorientierte, klimaschützende Möglichkeit zur Deckung des Energiebedarfs. 
Ein Grundsatz der Raumordnung und Landesplanung in Bezug auf die Energiepolitik 
besteht darin, den Anteil erneuerbarer Energien insbesondere auch der Sonnenenergie 
aus Gründen des Ressourcen- und Klimaschutzes sowie der Versorgungssicherheit zu 
erhöhen. Die vorrangige Nutzung versiegelter Flächen oder geeigneter 
Konversionsflächen schließt aber eine Inanspruchnahme von Ackerflächen entlang der 
Autobahnen und Schienenwege nicht aus. Da diese Flächen durch Lärm und Abgase 
des Straßen- und Schienenverkehrs belastet und deshalb sowohl wirtschaftlich als 
auch ökologisch weniger wertvoll sind, hat die Förderpolitik durch das EEG 
entsprechende Anreize geschaffen, diese Flächen zur Solarstromerzeugung zu nutzen. 

 
Mit der Änderung des EEG vom 01.07.2010 wurde deshalb im Rahmen des § 32 Abs. 
3 Nr. 4 EEG ein neues Flächenkriterium eingeführt. Nach diesem Flächenkriterium 
können PV-Anlagen an Verkehrswegen (Autobahnen und Bahnstrecken) unter den 
folgenden Voraussetzungen eine EEG Vergütung erhalten: 
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 Die PV-Anlage muss im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der 
zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 01.09.2003 aufgestellt oder 
geändert wurde, errichtet werden. 

 Die PV-Anlage muss in einer Entfernung von bis zu 110 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, längs an einer Autobahn bzw. eine 
Schienenweges liegen. 

 
Mit der EEG-Novelle 2021 wurde ein klares Zukunftssignal für mehr Klimaschutz und 
mehr erneuerbare Energien gesetzt. Das Ziel, die Erzeugung und den Verbrauch von 
Strom in Deutschland bis 2045 treibhausgasneutral zu gestalten, setzt voraus, die 
Energieversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Als Zwischenziel wurde 
eine Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 65 % bis 2030 vereinbart. 
Die Festlegung auf einen 200 m Korridor entlang der Bahntrasse erfolgt auf Grundlage 
des novellierten EEG 2021. 

 
Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat nunmehr den Weg frei gemacht, PV-
Anlagen unter bestimmten Kriterien auch auf landwirtschaftlichen Flächen zu errichten. 
Um von dem bestehenden Ziel der Raumordnung, das besagt, dass Freiflächen-PV-
Anlagen nur im 110-m-Streifen neben Verkehrstrassen und auf Konversionsstandorten 
zulässig sind, sind entsprechende Projekte über ein Zielabweichungsverfahren zu 
genehmigen. Die Stadtvertretung hat demnach am 02.11.2022 die Einleitung des 
Zielabweichungsverfahrens beschlossen. 
Durch die zeitliche Befristung der Betriebsdauer auf 40 Jahre mit anschließender 
Folgenutzung der Flächen für die Landwirtschaft, wird dem Grundsatz der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung langfristig Rechnung getragen. 

 
Nach Ablauf der Betriebsdauer erfolgt ein Rückbau der Solaranlage und die Flächen 
werden wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Alle Komponenten der PV-
Anlage werden einem geordneten Recycling und dadurch dem Wertstoffkreislauf 
zugeführt. 
 
Bei der Vorhabenfläche handelt es sich weitestgehend um Ackerflächen, die Ackerzahl 
im überwiegenden Bereich des Plangebietes beträgt 21 (von 16 bis max.29). Die zur 
Errichtung der PV-Anlagen festgesetzten zwei Baufelder haben eine Gesamtfläche von 
ca. 87,5 ha. 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der ehemaligen Gemeinde Damm ist das 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 53 „Sondergebiet Photovoltaik-Energiepark 
Möderitz“ als Fläche für die Landwirtschaft im Außenbereich ausgewiesen. Um die 
Planungen der Stadt Parchim in Übereinstimmung zu bringen, wird auf Beschluss der 
Stadtvertretung der wirksame Flächennutzungsplan im Parallelverfahren mit der 
Zielstellung geändert, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 53 als Sonstiges 
Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ und 
einer Grünfläche auszuweisen. Dieses entspricht dem städtebaulichen 
Entwicklungsziel. 
 
Da das Plangebiet des B-Planes mit dem der 14. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Parchim identisch ist, kann die für den Vorentwurf 
des B-Planes erstellte Übersicht zum Natur- und Artenschutz auch für die Planung der 
14. Änderung des FNP herangezogen werden.  
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